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Allgemein                   

 
Holzschutzmittel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung sind nur für 
die gewerbliche Verwendung zugelassen. Sie dürfen nur durch im 
Holzschutz erfahrene Fachleute in den für die Mittel in den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen festgelegten Anwendungsbereichen und 
Einbringverfahren verarbeitet werden. Für die Verwendung von 
Bekämpfungs- und Schwammsperrmitteln müssen diese Fachleute 
außerdem über einen Sachkundenachweis nach Gefahrenstoffverordnung 
verfügen. 
 
Für die Verwendung von Holzschutzmittel gilt die Normenreihe DIN 
68800, sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts 
anderes bestimmt ist. Darüber hinaus sind insbesondere auch für den 
Arbeits- und Umweltschutz geltende Gesetze, Vorschriften und Regeln, 
sowie die zugehörigen konkreten Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge 
und Schutzmaßnahmen zu beachten: auf die entsprechende 
Kenzeichnungspflicht für die Holzschutzmittel wird hingewiesen. 
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Auszug aus der Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 

(Gefahrenstoffverordnung – GefStoffV) 
 

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und 

Futtermitteln fernhalten 
S 20/ 21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. 
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. 
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden. 
S 24/ 25 Berührung mit den Augen und der Haut 

vermeiden. 
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit 

Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen 

mit viel …(vom Hersteller anzugeben) 
S 36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
S 36/ 37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und  

-handschuhe tragen. 
S 36/ 39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und  

-brille/Gesichtsschutz tragen 
S 36/ 37/ 39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, 

 -handschuhe und -brille/Gesichtsschutz tragen 
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt 

zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett 
vorzeigen. 

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen 
und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

S 53 Exposition vermeiden – vor Gebrauch 
besondere Anweisungen einholen. 

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder dieses Etikett vorzeigen.  

 


